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Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Wer den Schaden hat, braucht die richtigen Informationen:

VK macht den Schadensfall 
zum Erfolgsfall

Das Versicherungsrecht stellt komplexe Anforderungen. VK Versicherung 

und Recht kompakt macht Ihnen die Arbeit einfacher! Sie informieren sich kurz 
und prägnant über wichtige Brennpunkte in der Schadensabwicklung und 
erhalten konkrete Lösungen für typische Probleme mit Versicherern. 
Die Beiträge sind so praxisnah aufbereitet, dass Sie die Argumente eins zu eins 
in Ihre Schriftsätze übernehmen können und so wertvolle Zeit sparen.

Wer den Schaden hat, braucht die richtigen Informationen:

VK macht den Schadensfall 
zum Erfolgsfall

Christian Stake,
Stv. Chefredakteur

VK Versicherung und 
Recht kompakt
Kombi-Abo: Print, Online, Mobile
monatlich 13,75 € 
inklusive Versand und Umsatzsteuer

Digital-Abo: Online, Mobile
monatlich 13,25 € 
inklusive Umsatzsteuer

Kündigungsfrist
jederzeit zum Monatsende

Kostenloser Test unter

vk.iww.de

▶▶ Mahnverfahren
So sind Verhandlungen abzurechnen

| Folgender Abrechnungsfall kommt immer wieder vor: Der Antragsgegner 
legt gegen einen Mahnbescheid über 5.000 EUR Widerspruch ein. Danach 
korrespondieren die Parteien außergerichtlich schriftlich und telefonisch. 
Der Antragsgegner unterbreitet über seinen Anwalt einen Vergleichsvor-
schlag zur Einmalzahlung von 2.500 EUR, den der Antragsteller annimmt. 
Wie muss der Anwalt des Antragsgegners abrechnen? |

Zunächst sind folgende Positionen zu bedenken:

▶� Das Mahnverfahren stellt eine eigene gebührenrechtliche Angelegenheit 
dar (§ 17 Nr. 2 RVG). 

▶� Für den Rechtsanwalt des Antragsgegners entsteht die 0,5-Verfahrens-
gebühr mit der unbedingten Auftragserteilung. 

▶� Im Rahmen des Telefonats fällt eine 1,2-Terminsgebühr an (Vorb. 3 Abs. 3 
S. 3 Nr. 2 VV i. V. m. Nr. 3104 VV RVG), weil das Gespräch darauf gerichtet 
war, das Verfahren zu erledigen. Ob es zu einer Einigung gekommen ist, 
spielt keine Rolle. Bereits das Bemühen soll honoriert werden. 

▶� Durch das Zustandekommen des Vergleichs entsteht eine 1,0-Einigungsgebühr 
aus dem Wert, über den man sich insgesamt verglichen hat (hier: 5.000 
EUR). Es kommt nicht darauf an, was zu zahlen ist bzw. was man erhält.

▶◼ Lösung: So muss der Anwalt des Antragsgegners abrechnen
0,5-Verfahrensgebühr, Nr. 3307 VV RVG aus 5.000 EUR 151,50 EUR

1,2-Terminsgebühr, Nr. 3104 VV RVG aus 5.000 EUR 363,60 EUR

1,0-Einigungsgebühr, Nr. 1003 VV RVG aus 5.000 EUR 303,00 EUR

Auslagenpauschale Nr. 7002 VV RVG   20,00 EUR

19 Prozent USt., Nr. 7008 VV RVG 159,23 EUR

997,33 eur

Verfahrensgebühr

terminsgebühr

einigungsgebühr

▶▶ Streitwert
Korrektur eines Arbeitszeugnisses

| Der Rechtsanwalt wird beauftragt, die Korrektur eines Arbeitszeugnisses 
zu betreiben. Der Mandant hatte ein Praktikum vollzogen und dort einen 
einmaligen Betrag von 400 EUR erhalten. Der Arbeitgeber kommt dem 
 Verlangen nach und korrigiert das Zeugnis. Wie ist der Streitwert zu er-
mitteln? |

Der Streitwertkatalog der Arbeitsgerichtsbarkeit behilft sich nach Punkt 25.1. 
bei einem Berichtigungsanspruch eines einfachen Zeugnisses mit 10 Prozent 
einer Monatsvergütung. Dies hat zur Folge, dass man hier über die niedrigste  
Gebührenstufe der Gebührentabelle gemäß § 13 RVG von 500 EUR nur bei 
einem Einkommen von über 5.000 EUR käme. Im vorliegenden Fall bemisst 
sich daher der Streitwert bis zu einem Wert von 500 EUR.

So ist nach dem 
Streitwertkatalog 
vorzugehen


